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Beschlüsse der Stadtratssitzung vom 
09. Juni 2016

Beschluss Nr. 63/2016 1. Ergänzung   
Neufassung der Anlage 1 und Anlage 2 zur Entgeltordnung für die Be-
nutzung von Räumen, Anlagen sowie Freiflächen samt Inventar in öffent-
lichen Einrichtungen und Verwaltungseinrichtungen sowie der Grund- 
und Regelschulen der Stadt Rudolstadt (RuEntgO) vom 16.12.2010  
vom 09.06.2016 

Beschluss: 63/2016 1. Ergänzung 
Die Neufassung der Anlage 1 und Anlage 2 zur Entgeltordnung für die Benut-
zung von Räumen, Anlagen sowie Freiflächen samt Inventar in öffentlichen 
Einrichtungen und Verwaltungs einrichtungen sowie der Grund- und Regel-
schulen der Stadt Rudolstadt (RuEntgO) vom 16.12.2010 wird beschlossen.

Beschluss Nr. 81/2016   
Beschluss über die Bekundung des Interesses an einer Ausrichtung der Lan-
desgartenschau 2024 im Städteverbund „Städtedreieck am Saalebogen“   
vom 09.06.2016  

Beschluss: 81/2016 
Der Stadtrat beschließt, gemeinsam mit den beiden anderen Städten des 
Städteverbundes „Städtedreieck am Saalebogen“ gegenüber dem Thürin-
ger Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft das Interesse an einer 
Ausrichtung der Landesgartenschau 2024 zu bekunden.

Beschluss Nr. 84/2016    
Erneuerung Elektroinstallation Kindergarten „Feste Burg“    
vom 09.06.2016  

Beschluss: 84/2016 
Der Vorgriff auf den Haushalt 2016 und 2017 Haushaltsstelle 4643.9400 für 
die Baumaßnahme „Erneuerung der Elektroinstallation Kindergarten Feste 
Burg“ wird beschlossen.

Beschluss Nr. 85/2016    
Instandsetzung der Straße Am Gemeindeberg mit Bau von talsei-
tigen Stützmauern sowie Hangsicherung der Felsböschung 
vom 09.06.2016  

Beschluss: 85/2016  
Der Vorgriff auf den Haushalt 2016 und 2017 Haushaltstelle 6358.9400 für die 
Maßnahme Instandsetzung der Straße Am Gemeindeberg mit Bau von talsei-
tigen Stützmauern sowie Hang-sicherung der Felsböschung wird beschlossen.

Beschluss Nr. 79/2016     
Widmung öffentlicher Straßen - Ortsteil Cumbach - Verkehrsfläche 
Bebauungsplan Nr. 23 
vom 09.06.2016  

Beschluss: 79/2016   
Die Widmung nach § 6 ThürStrG der in der Anlage gekennzeichneten Teilflächen 
Gemarkung Cumbach, Flur 2 aus den Flurstücken 267/45 (Am Gewächshaus), 
267/47 (An der Orangerie) und 246/5 (Am Mühlberg) wird beschlossen. 
Die Erschließungsanlage wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ThürStrG als Gemeinde-
straße eingestuft.

Beschluss Nr. 95/2014 1. Ergänzung   
Widmung öffentlicher Straßen - Gewerbegebiet Blankenburger Straße 
- Anbindung der Erschließungsstraße an die Humboldtstraße  
vom 09.06.2016  

Beschluss: 95/2014 1. Ergänzung
Die Widmung nach § 6 ThürStrG – Gewerbegebiet Blankenburger Straße 
– Anbindung der Erschließungsstraße an die Humboldtstraße wird beschlossen 
(Flurstück 578/90, Flur 5 Schwarza).
Gleichzeitig wird der Beschluss 95/2014 Widmung nach § 6 ThürStrG – Gewer-
begebiet Blankenburger Straße – Anbindung der Erschließungsstraße an die 
Humboldtstraße aufgehoben.

Beschluss Nr. 23/2016 3. Ergänzung
Beschluss der Schulnetzplanung 2015-2020
vom 09.06.2016  

Beschluss: 23/2016 3. Ergänzung
Der Stadtrat der Stadt Rudolstadt beschließt den Schulnetzplan für die Schul-
jahre 2015/16 bis 2019/2020 für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Rudol-
stadt in der, in der Anlage beigefügten Form.

Beschlüsse 
des Wirtschafts-, Verkehrs-, Umwelt- 
und Bauausschusses vom 20.06.2016

Beschluss Nr. 88/2016  
Antrag auf Abweichung nach § 66 (1) ThürBO von örtlichen Bauvor-
schriften i.S. des § 88 ThürBO – hier: § 12 der Gestaltungssatzung „Alt-
stadt Rudolstadt“ (RuGestSAR)
Baugrundstück: Gemarkung Rudolstadt, Flur 2, Flurstück 648/1

Die Stadt Rudolstadt stimmt einer Abweichung nach § 66 (1) ThürBO von ört-
lichen Bauvorschriften i.S. des § 88 ThürBO – hier: § 12 der Gestaltungssatzung 
„Altstadt Rudolstadt“ (Einfriedungen) – auf dem Baugrundstück Gemarkung 
Rudolstadt, Flur 2, Flst. 648/1 unter der Bedingung zu, dass die Lärmschutz-
wand beidseitig begrünt wird.

Beschluss Nr. 89/2016
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB zum 
Vorhaben „Errichtung Gartenhaus“ (Baugenehmigung)
Baugrundstück: Gemarkung Rudolstadt, Flur 7, Flurstück 302/1

Die Stadt Rudolstadt erteilt nicht das gemeindliche Einvernehmen zum Vorha-
ben „Errichtung Gartenhaus“ auf dem Baugrundstück Gemarkung Rudolstadt, 
Flur 7, Flurstück 302/1.



Beschluss Nr. 90/2016
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB zum 
Vorhaben „Umbau und Erweiterung Audi-Autohaus Rinnetal i.V.m. einem 
Antrag auf Abweichung nach § 66 (2) ThürBO (hier: Befreiung nach § 31 
Abs.2 BauGB)“ (Baugenehmigung)
Baugrundstück: Gemarkung Volkstedt, Flur 2, Flurstücke 352 und 353/1

Die Stadt Rudolstadt erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Vorhaben 
„Umbau und Erweiterung Audi-Autohaus Rinnetal i.V.m. einem Antrag auf 
Abweichung nach § 66 (2) ThürBO (hier: Befreiung nach § 31 Abs.2 BauGB)“ 
auf dem Baugrundstück Gemarkung Volkstedt, Flur 2, Flurstücke 352 und 
353/1 mit folgenden Prüfhinweisen:

1.   Für die erforderlichen Baumfällungen (Ausgleichsmaßnahmen) sind auf dem  
      Baugrundstück Ersatzpflanzungen vorzunehmen.
2.    Das Bauvorhaben befindet sich auf mehreren Flurstücken – diese sind grund- 
      buchmäßig zu verschmelzen oder bauordnungsrechtlich zu vereinigen.

Beschluss Nr. 92/2016
Erneuerung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Ortsteil 
Oberpreilipp

Die Baumaßnahme der Erneuerung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung 
im gesamten Ortsteil Oberpreilipp wird beschlossen.

Beschluss der Finanzausschusssitzung 
vom 30.06.2016
Beschluss Nr. 103/2016
Umbau von Gruppenräumen im Erdgeschoss der Regelschule „Fried-
rich Schiller“ zur Interimslösung einer Außenstelle der Kindertages-
stätte „Feste Burg“
vom 30.06.2016

Beschluss:
Der Finanzausschuss beschließt die Deckung der Haushaltsstelle 4643.9400 
Feste Burg in Höhe von 29.500,00 € aus der Haushaltsstelle 6350.0VW Ver-
wahrkonto Pflanzwirbach.

Bekanntmachung Amtsgericht Rudolstadt 
K 132/14

Beschluss 
Das im Grundbuch von Volkstedt, Blatt 500, Grundbuchamt Rudolstadt ein-
getragene Grundeigentum

lfd. Nr. 1 Gemarkung Volkstedt Flur 1 Flurstück 11/3, Gebäude- und Freiflä-
che Breitscheidstr. 3 zu 5.734 qm viergeschossiges Hauptgebäude (Bj. 1898) 
mit dreigeschossigem Anbau (Bj. 1990, separates, freistehendes zweige-
schossiges Produktions- und Bürogebäude (Bj. 1984), weiterhin vorhanden:
Trafostation, Garagen und offene Stahlüberdachungen, sämtliche Gebäude 
stehen seit 20 Jahren leer und sind teilweise einsturzgefährdet – alle Anga-
ben ohne Gewähr, auf Gutachten wird verwiesen –

soll am 

Donnerstag, 15.09.2016, 09:00 Uhr im Saal 4 des Gerichtsgebäudes 
Breitscheidstr. 133 in Rudolstadt

durch Zwangsvollstreckung versteigert werden.
Der gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG festgesetzte Verkehrswert beträgt:

 Blatt 500    lfd. Nr. 1    1 EUR

Rechte, sie zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem 
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Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin 
vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anzumelden und wenn der 
Gläubiger widerspricht, glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Fest-
stellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung 
des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen 
Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 
ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Ertei-
lung des Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens 
herbeizuführen, widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stel-
le des versteigerten Gegenstandes tritt.

Es ist zweckmäßig, spätestens zwei Wochen vor dem Termin eine Berechnung 
der Ansprüche- getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten – einzureichen 
und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann dies auch zur 
Niederschrift der Geschäftsstelle erklären.

1. Änderungssatzung vom 21.06.2016
zur Satzung der Stadt Rudolstadt über die Straßenreinigung im Ge-
biet der Stadt Rudolstadt Rudolstädter Straßenreinigungssatzung 
(RuStrReiS)
vom 20. August 2008 (Amtsblatt 15/2008)

Aufgrund der § 19, 20, 21 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thürin-
ger Kommunalordnung – ThürKO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.12.2015 (GVBl. S. 183), und des § 49 des Thüringer Straßengesetzes in der 
Fassung vom 7. Mai 1993 (GVBl. S. 273) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 27.02.2014 (GVBl. S. 45, 46), hat der Stadtrat der Stadt Rudolstadt 
in der Sitzung vom 12.05.2016 folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung über 
die Straßenreinigung im Gebiet der Stadt Rudolstadt (RuStrReiS) beschlossen:

Artikel 1
Inhalt der Änderung

§ 2 (3) Satz 2 erhält folgende Fassung: Soweit in Fußgängerzonen (Zei-
chen 242 StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) 
Gehwege nicht vorhanden sind und bei Straßen ohne gekennzeichnete 
bzw. baulich getrennte Gehwege, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,50 
m Breite entlang der Grundstücksgrenze.

§ 5 (2) Satz 5 entfällt 

§ 9 (1) Satz 2 erhält folgende Fassung: Gehwege in diesem Sinne be-
stimmen sich nach § 2 Abs. 3 RuStrReiS.

§ 10 (1) Satz 2 erhält folgende Fassung: Gehwege in diesem Sinne be-
stimmen sich nach § 2 Abs. 3 RuStrReiS.

§ 10 (2) Satz 1 erhält folgende Fassung: Bei Eisglätte sind Gehwege grund-
sätzlich in einer Breite von mindestens 1,50 m, Zugänge zur Fahrbahn 
und zu Überwegen ebenfalls in einer Breite von mindestens 1,50 m abzu-
stumpfen; Gehwege in diesem Sinne bestimmen sich nach § 2 Abs. 3 
RuStrReiS.

Anlage 1 (§ 8 Abs.1) 
Neue Schulstraße - entfällt

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.08.2016 in Kraft.

Rudolstadt, den 21.06.2016
Stadt Rudolstadt

Jörg Reichl
Bürgermeister 



1514

23. Juli_08/16 23. Juli_08/16



23. Juli_08/16 23. Juli_08/16

1716



23. Juli_08/16 23. Juli_08/16

1716



23. Juli_08/16 23. Juli_08/16

1918



23. Juli_08/16 23. Juli_08/16

1918



23. Juli_08/16 23. Juli_08/16

2120



23. Juli_08/16 23. Juli_08/16

2120



23. Juli_08/16 23. Juli_08/16

2322



23. Juli_08/16 23. Juli_08/16

2322



Die geänderten Fassungen der Anlage 1 und der Anlage 2 zur RuEnt-
gO vom 6.12. 2010 - welche vorstehend abgedruckt sind – treten am 
Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Hinweis  auf Bekanntmachungen des 
ZWA
Die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Straßenent-
wässerung des ZWA Saalfeld-Rudolstadt und die Satzung über die Erhebung 
einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der Wasserabgabe für Kleineinleiter des 
ZWA Saalfeld-Rudolstadt wurden im Amtsblatt des Landkreises Saalfeld-Rudol-
stadt, der Städte Saalfeld/Saale, Rudolstadt und Bad Blankenburg Nr. 07 vom 18. 
Juni 2016 auf den Seiten 9 und 10 im Wortlaut bekannt gemacht. Entsprechend 
dem ThürKGG §22 Abs. 2 weist die Stadt Rudolstadt als Verbandsmitglied hier-
mit auf die o.g. Bekanntmachung dieser Satzungen hin.

Zahlungstermin für Grund- und Gewer-
besteuer 
Am 15. August 2016 werden die Raten für das III. Quartal 2016 für die Grund-
steuer und die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen mit den Festsetzungen der zu-

letzt erteilten Steuerbescheide an die Stadt Rudolstadt fällig. 
Soweit der Stadtkasse eine Ermächtigung zum Einzug der Forderungen mittels 
Lastschrift (Abbuchungsauftrag) erteilt wurde, werden die fälligen Beträge ein-
gezogen. Steuerzahler, die keinen Abbuchungsauftrag erteilt haben oder ihre 
Hausbank durch Dauerauftrag mit der Überweisung der Steuern beauftragt ha-
ben, werden gebeten unter Angabe ihrer Kassenkonto-Nummer als Zahlungs-
grund auf das Konto bei der

    
  Kreissparkasse Saalfeld – Rudolstadt
  IBAN: DE77 8305 0303 0000 0410 84
  BIC: HELADEF1SAR
  
 zu überweisen.

Aus Kostengründen werden keine Zahlscheine verschickt. Um das Versäumen 
der Zahlungsfälligkeiten zu vermeiden, kann der Stadtkasse eine Ermächtigung 
zum Einzug der Forderungen mittels Lastschrift erteilt werden. Formulare hier-
für sind im Rathaus, im Bürgerservice, erhältlich bzw. stehen im Internet unter 
www.rudolstadt.de zur Verfügung.

Stadtverwaltung Rudolstadt
SG Steuern
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Öffentliche Bekanntmachung über die 
Festsetzung der Grundsteuer A und B in 
der Stadt Rudolstadt für das Jahr 2016
Auf Grundlage der Vorschriften des § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (in der 
Fassung des Gesetzes vom 07.08.1973, BGBl. I S. 965, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19.12.2008, BGBl. I S. 2794) gibt die Stadt Rudolstadt Folgendes 
bekannt:

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Grundsteuer-
messbetrag) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert hat, wird die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2016 in gleicher Höhe wie im Vorjahr durch 
öffentliche Bekanntmachung festgesetzt.

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 a und b Rudolstädter Hebesatzsatzung (RuHebsaS) 
vom 07.04.2016 (bekanntgemacht im Amtsblatt Nr. 06/2016 vom 14.05.2016) 
wurden die Hebesätze der Grundsteuer A auf 295 v.H. und der Grundsteuer B 
auf 402 v.H. festgesetzt. Gegenüber dem Kalenderjahr 2015 ist keine Änderung 
eingetreten, so dass auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das Ka-
lenderjahr 2016 verzichtet wird.

Die Grundsteuer 2016 ist wie folgt fällig:
 1.   Zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August, 15. November zu je einem 
                      Viertel der Jahressteuer, soweit nicht Nr. 2 oder 3 Anwendung 
                      fi nden.
 2.   Am 15. August mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht 
                        übersteigt.
 3.   Am 01. Juli  mit dem Jahresbetrag, wenn von der Möglichkeit 
                   des § 28 Abs. 3 GrStG (Jahreszahlung) Gebrauch gemacht 
                      worden ist.

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten 
für die Steuerpfl ichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn ihnen an 
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat durch Wi-
derspruch angefochten werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Stadt Rudolstadt, Markt 7, 07407 Rudolstadt einzulegen. Die Frist 
beginnt am Tage nach dieser öffentlichen Bekanntmachung. Durch die Einle-
gung des Widerspruchs wird die Wirksamkeit des mit öffentlicher Bekanntgabe 
erteilten Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung der festge-
setzten Steuer nicht aufgehalten.

Jauch
Sachgebietsleiterin Steuern

Grundsteuer B – Überprüfung der Grund-
steuer – Anmeldung nach §§ 42 ff Grund-
steuergesetz (GrStG) für das Jahr 2016
Bei Mietwohngrundstücken und Einfamilienhäusern, für die durch das Finanz-
amt Pößneck kein Einheitswert (Grundsteuermessbetrag) festgestellt worden 
ist, bemisst sich der Jahresbetrag der Grundsteuer B nach der Wohn- oder 
Nutzfl äche (Ersatzbemessungsgrundlage)  der Grundstücke. Die Grundsteuer B 
wird dabei nach §§ 42 und 44 GrStG ermittelt. Die Eigentümer (ggf. Verwalter) 
dieser Grundstücke haben in diesen Fällen zur Ermittlung der Grundsteuer B 
eine Grundsteuer -Anmeldung einzureichen. Haben sich am Grundstück seit der 
letzten Überprüfung Änderungen ergeben (z.B. Modernisierungen, Änderungen 
der Wohn- und Nutzfl äche, Schaffung von Stellplätzen für PKW etc.), so ist durch 
die Steuerpfl ichtigen bzw. deren Beauftragte eine neue Grundsteuer- Anmel-

dung einzureichen. Dabei müssen Baumaßnahmen bis spätestens 31.12.2015 
abgeschlossen sein. Die Vordrucke zur Grundsteuer- Anmeldung sind zu den 
jeweiligen Sprechzeiten der Stadtverwaltung Rudolstadt im Sachgebiet Steu-
ern erhältlich.  Sollten seit der letzten Grundsteuer-Anmeldung keine Verände-
rungen am Wohngrundstück oder Einfamilienhaus erfolgt sein, so ist keine neue 
Grundsteuer- Anmeldung erforderlich. 

Jauch
Sachgebietsleiterin Steuern

Hinweis auf Stellenausschreibung

Bei der Stadt Rudolstadt ist
folgende Ausbildungsstelle zu besetzen:

ab 01.09.2016 - 1 Gärtner/in
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau

Nähere Informationen zu den Aufgabenschwerpunkten, dem Anforderungs-
profi l und zu der Bewerbungsfrist erhalten Sie im Internet: www.rudolstadt.
de, Rubrik “AKTUELLES“. Für Fragen zu der Ausschreibung erreichen Sie uns 
unter 03672/486-303/7 oder über personal@rudolstadt.de. Gern lassen wir 
Ihnen auch den ausführlichen Ausschreibungstext zukommen.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen werden erbeten an: 
Stadt Rudolstadt, Fachdienst Personal, Markt 7, 07407 Rudolstadt 
oder per E-Mail: personal@rudolstadt.de

Öffnungs- und Sprechzeiten
Bürgerservice der Stadt Rudolstadt + 
Einwohnermeldeamt 
 Montag 08:00 – 12:00 Uhr
 Dienstag 08:00 – 16:00 Uhr
 Mittwoch 08:00 – 14:00 Uhr
 Donnerstag 08:00 – 18:00 Uhr
 Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
 Samstag 09:00 – 12:00 Uhr

Sprechzeiten der Stadtverwaltung (Rathaus)
 Dienstag 09:00 – 16:00 Uhr
 Mittwoch 09:00 – 11:30 Uhr
 Donnerstag 09:00 – 18:00 Uhr
 Freitag 09:00 – 11.30 Uhr

     (montags kein Sprechtag)

Tourist - Information (Markt 5)
 Montag 09:00 – 18:00 Uhr
 Dienstag 09:00 – 18:00 Uhr
 Mittwoch 09:00 – 18:00 Uhr
 Donnerstag         09:00 – 18:00 Uhr
 Freitag 09:00 – 18:00 Uhr
 Samstag              09:00 – 13:00 Uhr

Hinweis:

Tagesaktuelle Meldungen und die Berichte des 
Bürgermeisters in den Stadtratssitzungen fi nden Sie 
unter www.rudolstadt.de/ im Bereich „Aktuelles“
Im ausdruckbaren PDF-Format sind dort auch die 
jeweiligen Ausgaben der Amtsblätter aufgelistet.
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